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1. Ob ein Zeichen (hier: „MOZART“) nach dem Verständnis des Verkehrs die 
Eigenschaften von Waren (hier: Liköre) oder Dienstleistungen beschreibt, ist nach stRsp 
des OGH und (nunmehr) auch des OPM dann eine Rechtsfrage, wenn zu deren 
Beantwortung – wie hier – die allgemeine Lebenserfahrung ausreicht.
2. Das Wortzeichen „MOZART“ ist für die Waren „Liköre“ relativ beschreibend nach § 
4 Abs 1 Z 4 MSchG in der Bedeutung eines süßlichen, nach Marzipan, Nougat und 
Schokolade schmeckenden Aromas. Es kann daher nur unter der Voraussetzung eines 
Verkehrsgeltungsnachweises gemäß § 4 Abs 2 MSchG Markenschutz erlangen.

Leitsätze verfasst von Dr. Clemens Thiele, LL.M.

Der Oberste Patent- und Markensenat hat durch die Präsidentin des Obersten Patent- und 
Markensenates Dr. Irmgard Griss, die Räte des Obersten Patent- und Markensenates ...... 
sowie .... in der Markensache der Mozart Destillerie GmbH, 5020 Salzburg, Z***straße, über 
die Beschwerde der Anmelderin gegen die Entscheidung der Rechtsmittelabteilung des 
Österreichischen Patentamtes vom …………, Bm 34/2010, entschieden:

Der  Beschwerde wird nicht Folge gegeben. Die angefochtene Entscheidung wird mit der 
Maßgabe bestätigt, dass der Beschluss der Rechtsabteilung wie folgt lautet: „Es wird 
festgestellt, dass die am 1. Oktober 2007 angemeldete Warenerweiterung für die Marke 
‚MOZART’, Nr 210 202 A, nur unter den Voraussetzungen des § 4 Abs 2 MSchG 
registrierbar ist, soweit diese Warenerweiterung  ‚Liköre’ betrifft.“

G r ü n d e:

Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der für folgende Waren registrierten Marke Nr 210.202
A „MOZART“:
Kl. 32: Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke, 
Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von 
Getränken; 
Kl. 33: Alkoholische Getränke, ausgenommen Biere und Liköre.

Am 1. Oktober 2007 meldete sie zu dieser Marke folgende Warenerweiterung an: 
Kl. 33: Alkoholische Getränke, ausgenommen Biere.  
Die Rechtsabteilung teilte der Anmelderin mit, dass die Marke bereits für die Waren 
„Alkoholische Getränke, ausgenommen Biere und Liköre“ registriert sei und sich der 
„Antrag“ auf Erweiterung des Warenverzeichnisses daher nur auf Liköre beziehen könne. 
Weiters stellte die Rechtsabteilung die Abweisung der Anmeldung nach § 4 Abs 1 Z 4 
MSchG in Aussicht, weil der Begriff „Mozart“ bei Likören als Hinweis auf den Geschmack 
verstanden werde (Schokolade, Nougat und Marzipan). Er habe daher beschreibenden 
Charakter.
Die Beschwerdeführerin brachte dazu vor, dass sie bereits seit dem 23. April 1970 Inhaberin 
der Marke Nr 67 602 „MOZART“ für „Spirituosen“ sei. Anlässlich des 200. Todestags von 
W.A. Mozart habe es 1991 einen Schwung weiterer Markenanmeldungen mit diesem 
Bestandteil gegeben. Das Patentamt habe alle Anmeldungen akzeptiert. Man könne daher von 
einer gefestigten Amtspraxis ausgehen, dass die Bezeichnung „Mozart“ für alkoholische 
Getränke markentauglich sei. Auch der Schutzbereich der hier strittigen Marke habe 



ursprünglich Liköre mit umfasst. Erst im Zuge einer Auseinandersetzung zwischen dem 
damaligen Markeninhaber und der Beschwerdeführerin habe dieser auf den Schutz für Liköre 
verzichtet. In der Folge habe er die Marke aber auf die Beschwerdeführerin übertragen, die 
nun den ursprünglichen Schutzumfang wiederherstellen wolle. Erhebungen zu einer 
Änderung der Verkehrsauffassung, die ein Abgehen von der bisherigen Amtspraxis 
rechtfertigen könnten, habe das Amt nicht angestellt.

Die Rechtsabteilung hielt ihre Auffassung aufrecht und stellte nach § 20 Abs 3 MSchG mit 
Beschluss fest, dass das Zeichen MOZART „hinsichtlich der Waren der Warenerweiterung 
vom 1. Oktober 2007“ nur unter der Voraussetzung des § 4 Abs 2 MSchG registriert werden 
könne. Die Warenerweiterung beziehe sich nur auf Liköre und nicht auch auf andere 
alkoholische Getränke, da diese ohnehin schon vom ursprünglichen Schutzbereich der Marke 
erfasst seien. Bei Likören verstehe der Verkehr die Bezeichnung „Mozart“ als Hinweis auf 
den Geschmack (§ 4 Abs 1 Z 4 MSchG). Die Eintragung könne daher nur bei nachgewiesener 
Verkehrsgeltung erfolgen (§ 4 Abs 2 MSchG).

Die Rechtsmittelabteilung bestätigte diese Entscheidung. Die Bezeichnung „Mozart“ habe 
zwar ursprünglich keinen beschreibenden Charakter gehabt. Wohl aber habe sich die 
Bezeichnung „Mozartkugel“ bei Süßwaren zu einer Gattungsbezeichnung entwickelt. Der 
Verkehr verstehe darunter eine mit Schokolade überzogene Kugel, die mit zwei oder 
mehreren Schichten von Marzipan und Nougatcreme gefüllt sei. In weiterer Folge seien auch 
andere Süßwaren auf den Markt gekommen, die zwar nicht die Form der Mozartkugel 
übernommen hätten, wohl aber deren Zutaten. So gebe es etwa Mozarttorten, Mozartwürfel 
und Mozartknödel. Das habe dazu geführt, dass die beteiligten Kreise den Zeichenbestandteil 
„Mozart“ bei Back- und Schokoladewaren nicht (mehr) als phantasievolle Bezugnahme auf 
den Komponisten verstünden, sondern als beschreibenden Hinweis auf die Zutaten und den 
Geschmack. Liköre seien nach allgemeinem Sprachgebrauch stark alkoholhaltige, süße, meist 
dickflüssige Dessertgetränke. Sie würden nicht nur zum Trinken, sondern auch zum 
Verfeinern von Süßspeisen und Desserts verwendet. Aufgrund dieses Zusammenhangs 
nähmen die beteiligten Kreise auch bei Likören an, dass „Mozart“ auf den Geschmack (die 
Rezeptur) hinweise. Diesbezügliche Erhebungen seien wegen Amtsbekanntheit nicht 
erforderlich gewesen.  

Die gegen diese Entscheidung gerichtete Beschwerde der Anmelderin ist nicht berechtigt.

1. Auf die Erweiterung des Waren- oder Dienstleistungsverzeichnisses sind nach § 23 Abs 2 
MSchG die Vorschriften über die Anmeldung von Marken sinngemäß anzuwenden. Die 
Erweiterung ist daher anzumelden, nicht zu „beantragen“. Das Patentamt hat die Anmeldung 
nach § 20 MSchG auf die Gesetzmäßigkeit zu prüfen. Nach § 20 Abs 3 MSchG hat es bei 
Bedenken gegen die Zulässigkeit der Registrierung nach § 4 Abs 1 Z 3, 4 oder 5 MSchG auf 
Antrag des Anmelders mit Beschluss festzustellen, dass das Zeichen nur unter den 
Voraussetzungen des § 4 Abs 2 MSchG, also bei Nachweis der durch Benutzung erworbenen 
Unterscheidungskraft, registrierbar sei. Dieser Beschluss kann mit Beschwerde an die 
Rechtsmittelabteilung bekämpft werden, deren Entscheidung mit Beschwerde an den 
Obersten Patent- und Markensenat (OBm 2/10 - Rohrendschutz).
2. Die Beschwerdeführerin hat ihre „Warenerweiterung“ wie folgt formuliert: „Klasse 33: 
Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)“. Davon sind, was die Vorinstanzen zutreffend 
angenommen haben, jedenfalls die zuvor ausgenommenen Liköre erfasst. Formal betrifft die 
Warenerweiterung aber auch alle anderen alkoholischen Getränke (ausgenommen Biere), die 
schon von der ursprünglichen Anmeldung erfasst waren. Damit entsteht ein Doppelschutz, 
dessen Wirkungen aber hier nicht weiter zu erörtern sind (vergleiche dazu Süß  in Kucsko, 



marken.schutz [2006] 555). Aus den Begründungen der Vorinstanzen ergibt sich ohne jeden 
Zweifel, dass Gegenstand ihrer Entscheidungen ausschließlich die Notwendigkeit des 
Verkehrsgeltungsnachweises für die Erweiterung des Warenverzeichnisses auf Liköre war. 
Auch die Beschwerde der Antragstellerin versteht die Entscheidungen in diesem Sinn. Die 
Überprüfung hat sich daher auf diese Frage zu beschränken.

3. In Bezug auf Liköre ist die angefochtene Entscheidung nicht zu beanstanden.

3.1. Eine Marke ist beschreibend im Sinne von § 4 Abs 1 Z 4 MSchG, wenn sie eine für die 
beteiligten Verkehrskreise unmittelbar und ohne weiteres erkennbare Aussage über die Art, 
Natur oder Beschaffenheit der betroffenen Waren oder Dienstleistungen enthält (EuGH C-
326/01, Universaltelefonbuch, Rz 33 mwN), wenn sie die beteiligten Verkehrskreise also 
zwanglos und ohne komplizierte Schlussfolgerungen als Hinweis auf die Beschaffenheit der 
Waren oder Dienstleistungen verstehen können (RIS-Justiz RS0109431; RS0066456; zuletzt 
etwa 17 Ob 33/08i = ecolex 2009, 503 [Horak] = jusIT 2009, 135 [Thiele] – happykauf.at). 
Demgegenüber ist es unschädlich, wenn sich die Beziehung zwischen der Marke und den 
Waren oder Dienstleistungen nur durch besondere Schlussfolgerungen oder 
Gedankenoperationen herstellen lässt oder wenn die Marke bestimmte Eigenschaften nur 
andeutet (RISJustiz RS0066456). Bei Waren des täglichen Gebrauchs ist das Verständnis der 
Endverbraucher maßgebend (EuGH C-371/02, Bostongurka, Rz 24; OPM Om 4/04).
3.2. Im konkreten Fall verstehen die beteiligten Verkehrskreise den Zeichenbestandteil  
„Mozart“ wegen des Erfolgs der „Mozartkugel“ jedenfalls bei Konditor- und Konfiseriewaren 
ohne jeden Zweifel als Hinweis auf bestimmte Zutaten und damit auf einen bestimmten 
Geschmack. Mit dieser Begründung hat das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt die 
Marke „MOZART“ für „Feine Backwaren, Konditorwaren, Schokoladewaren, Zuckerwaren“ 
nicht als schutzfähig angesehen, das EuG hat diese Entscheidung bestätigt (T-304/06, Paul 
Reber GmbH & Co KG/HABM).  
3.3. Unter Likören versteht das Publikum – wie sich etwa aus Online-Lexika ergibt 
(www.wikipedia.at; vergleiche auch www.duden.de) – aromatische alkoholische Getränke mit 
relativ hohem Zuckergehalt. Wird ein solches Getränk mit „Mozart“ bezeichnet, werden die 
beteiligten Kreise zwanglos das bei Süßwaren bestehende Begriffsverständnis auf dieses 
Getränk übertragen. Entscheidend ist dabei, dass die beteiligten Kreise aufgrund ihrer 
allgemeinen Lebenserfahrung die Bezeichnung „Mozart“ mit einem süßlichen, nach 
Marzipan, Nougat und Schokolade schmeckenden Aroma verbinden. Genau diesen 
Geschmack werden sie auch bei einem Likör erwarten, der mit „Mozart“ bezeichnet ist. 
Damit ist der beschreibende Charakter auch insofern zu bejahen. Die unterschiedliche 
Konsistenz von Süßwaren und Likören, die die Anmelderin in der Beschwerde mehrfach 
hervorhebt, ist dabei ohne Bedeutung. Denn der für die Beurteilung maßgebende Geschmack 
ist, wie die Existenz von Schokoladen-, Kaffee- und Eierlikören beweist, nicht an eine 
bestimmte Darreichungsform gebunden.
3.4. Eine „Tatsachenerhebung“ (offenbar im Sinn einer demoskopischen Umfrage) war nicht 
erforderlich. Ob ein Zeichen nach dem Verständnis des Verkehrs die Eigenschaften von 
Waren oder Dienstleistungen beschreibt, ist nach ständiger Rechtsprechung des Obersten 
Gerichtshofs und des OPM eine Rechtsfrage, wenn zu derer Beantwortung – wie hier - die 
allgemeine Lebenserfahrung ausreicht (RIS-Justiz RS0043658; OBm 1/10 – MARKANT). 
Das stimmt im Ergebnis mit der (früher maßgebenden) Rechtsprechung des 
Verwaltungsgerichtshofs überein, der bei einer aufgrund der allgemeinen Lebenserfahrung 
angenommenen Gerichtsbekanntheit eines bestimmten Verständnisses die Notwendigkeit von 
Erhebungen ebenfalls verneinte (GZ 99/04/0180 = PBl 2000, 172 – EURO). Besondere 
Umstände, weshalb das auf der Lebenserfahrung beruhende Begriffsverständnis der 
Vorinstanzen falsch sein sollte, hat die Beschwerdeführerin nicht dargetan.



3.5. Soweit sich die Beschwerdeführerin darauf stützt, dass das HABM eine 
Gemeinschaftsmarke „MOZART“ für die gesamte Warenklasse 33 (alkoholische Getränke 
[ausgenommen Biere]) und damit (implizit) auch für Liköre registriert habe, übersieht sie, 
dass dies keine Bindungswirkung für das vorliegende Verfahren entfaltet. Über die 
Rechtsbeständigkeit dieser Gemeinschaftsmarke auch für Liköre wird gegebenenfalls in 
zukünftigen Verfahren zu entscheiden sein.  4. Aus all dem folgt, dass die Marke „MOZART“ 
für Liköre nur registriert werden kann, wenn sie durch Benutzung Unterscheidungskraft 
erworben hat (§ 4 Abs 2 MSchG). Der Beschwerde war daher nicht Folge zu geben. 
Allerdings war durch eine Maßgabebestätigung klarzustellen, dass dieses Erfordernis 
tatsächlich nur Liköre betrifft und nicht auch alle anderen alkoholischen Getränke 
(ausgenommen Biere), die formal ebenfalls von der Warenerweiterung erfasst sind. Dass die 
Entscheidungen der Vorinstanzen in diesem Sinn zu verstehen sind, wurde bereits oben 
(Punkt 2.) dargelegt.

Anmerkung*

I. Das Problem

Im Jahr 2007 wollte die spätere Beschwerdeführerin, die Mozart Distillerie GmbH aus 
Salzburg, ihre seit 2003 in den Klassen 32 (alkoholfreie Getränke) und 33 (alkoholische 
Getränke, ausgenommen Biere und Liköre) registrierte Wortmarke „MOZART“ auf die 
Warengruppe „Liköre“ „erweitern“. Die Rechtsabteilung lehnte unter Hinweis auf den 
beschreibenden Charakter und mangelnden Verkehrsgeltungsnachweis ab.
Der Salzburger Likörhersteller brachte demgegenüber vor, man könnte „einer gefestigten 
Amtspraxis ausgehen, dass die Bezeichnung ‘Mozart‘ für alkoholische Getränke 
markentauglich wäre; zumal der Schutzbereich der hier strittigen Marke ursprünglich Liköre 
mit umfasst hätte, und erst im Zuge einer Auseinandersetzung zwischen dem damaligen 
Markeninhaber und der Beschwerdeführerin eingeschränkt wurde. Nach Übertragung der 
Marke möchte die Beschwerdeführerin den ursprünglichen Schutzumfang wiederherstellen. 
Erhebungen zu einer Änderung der Verkehrsauffassung, die ein Abgehen von der bisherigen 
Amtspraxis rechtfertigen könnten, hätte das Amt nicht angestellt.
Die Rechtsmittelabteilung bestätigte die Ansicht, dass lediglich eine Eintragung bei Nachweis 
von Verkehrsgeltung gemäß § 4 Abs 2 MSchG in Betracht käme.
Letztlich hatte daher der Oberste Patent- und Markensenat (OPM) zu klären, ob das 
Eintragungshindernis der fehlenden Unterscheidungskraft wegen bloßer Produktbeschreibung 
nach § 4 Abs 1 Z 4 MSchG für die Bezeichnung „Mozart“ von Likören vorlag?

II. Die Entscheidung des Gerichts

Die Höchstrichter hielten zunächst fest, dass die „Warenerweiterung“ nach § 23 Abs 2 
MSchG als Neuanmeldung anzusehen war, sodass das Patentamt die 
Gesetzmäßigkeitsprüfung nach § 20 MSchG von Amts wegen vorzunehmen hatte. 
Verfahrensgegenstand bildete ausschließlich die Prüfung in Bezug auf „Liköre“.
Eine Marke ist beschreibend im Sinne von § 4 Abs 1 Z 4 MSchG, wenn sie eine für die 
beteiligten Verkehrskreise unmittelbar und ohne weiteres erkennbare Aussage über die Art, 
Natur oder Beschaffenheit der betroffenen Waren oder Dienstleistungen enthält. Bei Waren 
des täglichen Gebrauchs ist das Verständnis der Endverbraucher maßgebend. Unter 
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Zugrundelegung dieser Grundsätze lehnten die Höchstrichter eine Eintragung ab, weil die 
Verbraucher unter „Likören“ aromatische alkoholische Getränke mit relativ hohem 
Zuckergehalt verständen. Würde ein solches Getränk mit „Mozart“ bezeichnet, würden die 
beteiligten Kreise zwanglos das bei Süßwaren bestehende Begriffsverständnis als Hinweis auf 
bestimmte Zutaten und damit auf einen bestimmten Geschmack auf dieses Getränk 
übertragen. Denn der für die Beurteilung maßgebende Geschmack wäre, wie die Existenz von 
Schokoladen-, Kaffee- und Eierlikören beweisen würde, nicht an eine bestimmte 
Darreichungsform gebunden.

III. Kritische Würdigung und Ausblick

„Wonach schmeckt MOZART?“ – Die vorliegende Entscheidung beantwortet diese für 
Musikfreunde ungewöhnliche Frage mit „einem süßlichen, nach Marzipan, Nougat und 
Schokolade schmeckenden Aroma“. Nach Auffassung des seit der Markenrechtsnovelle 20091

nunmehr auch in Eintragungsfragen zuständigen OPM verbinden nämlich die beteiligten 
Verkehrskreise den Zeichenbestandteil „Mozart“ wegen des Erfolgs der „Mozartkugel“2

jedenfalls bei Konditor- und Konfiseriewaren „ohne jeden Zweifel“ als Hinweis auf 
bestimmte (schokoladeartige) Zutaten und damit auf einen bestimmten (süßlichen) 
Geschmack.
Bemerkenswert erscheint, dass die Höchstrichter auf eine demoskopische Umfrage 
verzichten, da die allgemeine Lebenserfahrung der Senatsmitglieder ausreicht, die 
Rechtsfrage der fehlenden Unterscheidungskraft zu beurteilen. Sie knüpfen dabei an die 
verwaltungsgerichtliche Vorjudikatur3 ebenso an, wie an unionsrechtliche Überlegungen,4

wonach eine (im Februar 2001 mit deutschen Verbrauchern) durchgeführte Umfrage bestätigt
hatte, dass ca. 81,8 % der Befragten (im deutschsprachigen Raum) den Begriff „Mozart“ für 
„Feine Back-; Konditor-, Schokolade- und Zuckerwaren“ entweder mit Mozartkugeln oder 
mit einem bestimmten Rezept in Verbindung brachten, jedenfalls aber bezogen auf diese 
Waren, als beschreibend ansahen.
Den gelernten österreichischen Rechtsanwender erinnert der vorliegende Sachverhalt 
möglicherweise an eine vergleichbare Entscheidung aus der älteren Eintragungspraxis: Das 
Österreichische Patentamt lehnte einst die Eintragung der Wortmarke „MOZART“ ab, weil 
nach einem Salzburger Landesgesetz der Gebrauch des Namens „Mozart“ einer Bewilligung 
der Salzburger Landesregierung bedurfte und der Anmelder eine solche Bewilligung nicht 
beigebracht hatte.5 Da im Land Salzburg die markenmäßige Verwendung des angemeldeten 
Zeichens gesetzlichen Beschränkungen unterlag, würde dessen Gebrauch dort „zweifellos 
gegen die öffentliche Ordnung“ verstoßen, solange die hierfür von der Landesgesetzgebung 
geforderten Bedingungen nicht erfüllt wären. Der Kritik6 an der damaligen Entscheidung ist 
zuzustimmen, da nicht ernsthaft behauptet werden könne, das Wortzeichen „Mozart“ 
verstieße „an sich“ gegen die öffentliche Ordnung und unterfiele damit unter das 
Registrierungshindernis des damaligen § 3 Abs 1 Z 4 MSchG 1953.7 Der VfGH8 hob kurze 

                                                
1 BGBl I 2009/126 Art 4 Z 3a.
2 Dazu bereits OGH 12.8.1996, 4 Ob 2131/96b – Original Austria Mozartkugel, Ern 1997, 279 = MR 1996, 

252 = ÖBl 1997, 21 = wbl 1997, 40.
3 VwGH 22.12.1999, 99/04/0180 – EURO, ÖJZ VwGH A 2000/172, 733 = ÖBl-LS 2001/21, 16 = PBl 2000, 

172 = ZfVB 2001/158 = VwSlgA 15.309.
4 EuG 9.7.2008, T-304/06 – Paul Reber GmbH & Co KG ./. HABM, nv.
5 BA 5.11.1956, Bm 14/56 – Mozart, PBl 1956, 209.
6 Schönherr, Zur Begriffsbildung im Immaterialgüterrecht in Brügger (Hrsg), FS Troller (1976), 57, 76.
7 Nunmehr § 4 Abs 1 Z 7 MSchG.
8 Erkenntnis vom 10.10.1957, G 6/57, VfSlg 3.238.



Zeit später die Salzburger Vorschrift wegen Kompetenzwidrigkeit auf und kassierte den 
Bescheid des Patentamtes.9

Ausblick: Die vorliegende Entscheidung erlaubt eine mitunter provokante, zusätzliche Frage: 
Ist die Mozartkugel löschungsreif?
Im Jahre 1890 erfand der Salzburger Konditor Paul Fürst die heute weltbekannte Salzburger 
Mozartkugel. Schon 1905 erhielt er bei der Pariser Weltausstellung eine Goldmedaille für sein 
berühmt gewordenes Produkt. Die Cafe-Konditorei Fürst ist auch heute noch im Besitz der 
Familie und erzeugt nach überliefertem Rezept und Herstellungsverfahren diese erstklassige 
Salzburger Spezialität, die mit Recht10 als „Original Salzburger Mozartkugel“ bezeichnet 
wird. Zumindest aber für Erzeugnisse, deren Art, Natur oder Beschaffenheit treffend mit 
einem süßlichen, nach Marzipan, Nougat und Schokolade schmeckenden Aroma 
charakterisiert wird, dämmert eine relative Schutzuntauglichkeit herauf, zu deren Beseitigung 
es eines rechtzeitigen Verkehrsgeltungsnachweises bedarf. Schließlich kann auch eine 
mögliche Entwicklung zu einem Freizeichen11 nicht ganz außer Acht gelassen bleiben.
Wie auch immer – Eines steht fest: Die Verleihung des Markenschutzes stellt mitunter eine 
reine Geschmacksfrage dar.

IV. Zusammenfassung

Nach Ansicht der österreichischen Markenbehörden ist die Wortbezeichnung „MOZART“ für 
Liköre nicht als Marke einzutragen, weil dem das relative Hindernis der bloß beschreibenden 
Bedeutung entgegensteht. „Mozart“ deutet nämlich auf ein süßliches, nach Marzipan, Nougat 
und Schokolade schmeckendes Aroma hin.

                                                
9 VfGH 19.10.1957, B 235/56, VfSlg 3.264.
10 OGH 12.8.1996, 4 Ob 2131/96b – Original Austria Mozartkugel, Ern 1997, 279 = MR 1996, 252 = ÖBl 

1997, 21 = wbl 1997, 40.
11 Vgl. OGH 29.1.2002, 4 Ob 269/01i – Sony Walkman II, wbl 2002/190, 283 = RdW 2002/411, 413 = ecolex 

2002/201, 525 (Schanda) = MR 2002, 169 = MR 2002, 314 (Korn) = ÖBl-LS 2002/135, 175 = ÖBl-LS 
2002/136/137 = ÖBl 2002/38, 185 = SZ 2002/9; statt vieler Gruber, Freiwerden einer registrierten Marke. 
Der OGH zum „Sony Walkman“, JBl 2000, 545; demgegenüber OGH 6.7.2004, 4 Ob 128/04h – MEMORY, 
wbl 2004/284, 538 = MR 2004, 354 = RdW 2005/27, 22 = JUS Z/3863 = ecolex 2005/102, 222 
(Schumacher) = ÖBl-LS 2005/27/28/29 = ÖBl 2005/27, 121 (Gamerith).


